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Die Gemeinde sucht Wohnraum (Woh-
nungen, Wohnhäuser) zur Anmietung 
 

Sehr verehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
wir suchen in sich abgeschlossenen Wohnraum in Form von Wohnungen (mit separa-
ten Küchen- und Sanitäranlagen) oder Wohnhäusern. Wir – der Gemeinderat – haben 
uns entschieden, entsprechende Prämien zu vergeben. Direktmieter ist die Gemeinde 
und damit Ihr Ansprechpartner in allen Belangen. Wir gewährleisten, daß Ihre Mietzah-
lungen, die sich am Reutlinger Mietpreisspiegel orientieren, und die stetige Instandhal-
tung Ihres Mietobjekts gesichert ist. Bei allen bislang angemieteten Objekten bestehen 
keine Problemstellungen im Hinblick auf eine ordentliche und sachgerechte Wohn-
raumnutzung.   
 

Für weitere Fragen und Gespräche stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung und verbleibe 
mit herzlichen Grüßen  
 
Ihre        S i l k e  H ö f l i n g e r ,  B ü r g e r m e i s t e r i n   

Zusammenfassung aktueller Corona-Informationen 
des Kultus- und Sozialministeriums BW für den Sportbetrieb 

Nach der Verordnung des Kultusministeriums und des Sozialministeriums über Sportstätten (Corona-
Verordnung Sportstätten – CoronaVO Sportstätten) vom 22. Mai 2020 dürfen ab dem 02.06.2020 alle 
öffentlichen und privaten Sportanlagen und Sportstätten, insbesondere Fitnessstudios, Yogastudios 
sowie Tanzschulen und ähnliche Einrichtungen zu Trainings- und Übungszwecken betrieben werden. Der 
erlaubte Betrieb umfasst auch Nebenanlagen, die untergeordnet und für den Betrieb notwendig sind, 
insbesondere auch Toiletten.  

Voraussetzung für die Aufnahme des Sportbetriebs ist die Wahrung folgender Grundsätze des 
Infektionsschutzes:  

1. Während der gesamten Trainings- und Übungseinheiten
a) muss ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen sämtlichen anwesenden Personen

durchgängig eingehalten werden. Ein Training von Sport- und Spielsituationen, in denen ein direkter
körperlicher Kontakt erforderlich oder möglich ist, ist untersagt.

b) sind in geschlossenen Räumen hochintensive Ausdauerbelastungen untersagt;

2. Trainings- und Übungseinheiten
a) mit Raumwegen dürfen ausschließlich individuell oder in Gruppen von maximal zehn Personen 

erfolgen; dabei muss die Trainings- und Übungsfläche so bemessen sein, dass pro Person 
mindestens 40 Quadratmeter zur Verfügung stehen;

b) mit einer Beibehaltung des individuellen Standorts, insbesondere Training an festen Geräten und 
Übungen auf persönlichen Matten, sind so zu gestalten, dass eine Fläche von mindestens 10 
Quadratmetern pro Person zur Verfügung steht.

3. Gewährleistung des Vereins
Der Verein muss gewährleisten, dass die erforderlichen Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen
durchgeführt werden können, insbesondere müssen/muß
a) ausreichende Schutzabstände bei der Nutzung von Verkehrswegen sichergestellt werden,
b) ausreichende Gelegenheiten zum Waschen der Hände bestehen und ausreichend Hygienemittel wie

Seife und Einmalhandtücher zur Verfügung stehen; sofern dies nicht gewährleistet ist, müssen
Handdesinfektionsmittel zur Verfügung gestellt werden, und es muss

c) in allen Einrichtungen für eine ausreichende Belüftung gesorgt werden.
d) für jede Trainings- und Übungsmaßnahme eine Person bestimmt werden, die für die Einhaltung

der genannten Regeln verantwortlich ist.
d) zum Zweck der Auskunftserteilung gegenüber dem Gesundheitsamt oder der Ortspolizeibehörde nach

§§ 16, 25 IfSG, die folgenden Daten bei den Nutzerinnen und Nutzern erhoben und gespeichert
werden, sofern die Daten nicht bereits vorliegen:
1. Name und Vorname der Nutzerin oder des Nutzers,
2. Datum sowie Beginn und Ende des Besuchs, und
3. Telefonnummer oder Adresse der Nutzerin oder des Nutzers.

Die Nutzerinnen und Nutzer dürfen die Einrichtung nur besuchen, wenn sie diese Daten dem Betreiber 
vollständig und zutreffend zur Verfügung stellen. Diese Daten sind vom Betreiber vier Wochen nach 
Erhebung zu löschen. Die allgemeinen Bestimmungen über die Verarbeitung personenbezogener Daten 
bleiben unberührt.  

4. Betretungsverbot
Personen, die in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person stehen oder standen, wenn seit
dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder die Symptome eines Atemwegsinfekts oder
erhöhte Temperatur aufweisen, dürfen öffentliche und private Sportanlagen nicht betreten.

Die benutzten Sport- und Trainingsgeräten müssen nach jeder Benutzung sorgfältig gereinigt oder 
desinfiziert werden.
Kontakte außerhalb der Trainings- und Übungszeiten sind auf ein Mindestmaß zu beschränken; 
Ansammlungen im Eingangsbereich sind untersagt; die Einhaltung eines Sicherheitsabstands von 
mindestens 1,5 Metern zu Personen, ist zu gewährleisten; falls Toiletten die Einhaltung dieses 
Sicherheitsabstands nicht zulassen, sind sie zeitlich versetzt zu betreten und zu verlassen.
Die Nutzerinnen und Nutzer müssen sich bereits außerhalb der Einrichtungen umziehen; Umkleiden 
und Sanitärräume, insbesondere Duschräume, bleiben mit Ausnahme der Toiletten geschlossen;

e)


